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Elias Quaderer

Zwischen Gold und
Silber, zwischen Ober-
und Unterland: Die
Münzwirren im Fürstentum

Liechtenstein
1874-1878
Der nachfolgende Beitrag gibt einen knappen Überblick
zu den Münzwirren - einer politischen Krise Liechtensteins

in den 1 870er-Jahren, die das Land fast
zerbrechen liess. Auslöser des Konflikts war die Frage,
ob das Fürstentum die Goldwährung einführen soll.

Wenn wir den Blick über Liechtenstein
schweifen lassen, so fällt auf, wie die grosse

Riedlandschaft nördlich der Gemeinde
Schaan und südlich der Gemeinde Eschen

eine deutliche Siedlungsgrenze durch das

Land zieht. Im Landschaftsbild weniger
auffällig ist ein Graben, der in ost-westli-
cher Richtung durch das Ried verläuft: der

Scheidgraben. Einst Grenze zwischen der
Grafschaft Vaduz und der Herrschaft

Schellenberg, trennt der Scheidgraben das

Fürstentum heute in die beiden Landesteile

Ober- und Unterland.1 Entlang dieses

unscheinbaren Grabens drohte Liechtenstein

in den 1870er-Jahren zu zerbrechen.
In der Phase der Münzwirren wurde das

Land von Unruhen heimgesucht, wie

man es seit den Jahren der 1848er-Revolu-

tion nicht mehr erlebt hatte. Stein des

Anstosses war die Einführung der

Goldwährung. Damit hätte sich Liechtenstein

von seinem bisherigen gesetzlichen
Zahlungsmittel, dem österreichischen
Silbergulden, abgewendet und faktisch den
Schweizer Franken als Landeswährung
eingeführt. Grossdemonstrationen,
Landtagsauflösungen, gescheiterte Neuwahlen
und Drohungen des Unterlandes, sich der

Donaumonarchie anzuschliessen, trieben
die Debatte um die Währungsreform zur
Eskalation. Erstmals sah sich das durch
die konstitutionelle Verfassung von 1862

geschaffene politische System Liechtensteins

mit einer Krise höchsten Ranges

konfrontiert, die erst durch eine Reform
der Wahlordnung allmählich beruhigt



Zwischen Gold und Silber, zwischen Ober- und Unterland: Die Münzwirren im Fürstentum Liechtenstein 1874-1878 153

werden konnte. Der vorliegende Beitrag
wird die Ursachen und den Verlauf des

Konfliktes nachzeichnen, der das Fürstentum

in zwei sich unerbittlich gegenüberstehende

Lager spaltete.

Der Wertverlust des Silbers
weckt Forderungen nach
einer Münzreform

Ausgangspunkt der Münzwirren war der
zunehmende Wertverlust des Silbers in
den 1870er-Jahren. Diese Entwicklung
wurde einerseits durch den sprunghaften
Anstieg der weltweiten Silberproduktion
ausgelöst.2 Noch bedeutender war aber,

dass immer mehr Staaten vom Silber- zum
Goldstandard übergingen. Besonders

nachdem 1873 das Deutsche Reich den

bereits 1871 implementierten Übergang

zur Goldwährung vollzog, verlor das

Silber massiv an Wert.3 So besass bis 1876

der österreichische Silbergulden nur noch
91 bis 93 Prozent seines ursprünglichen
Werts.4 In der Donaumonarchie liess der

Übergang zur Goldwährung jedoch auf
sich warten.5 Anders in der Schweiz. Die

Eidgenossenschaft bildete gemeinsam mit
Frankreich, Belgien, Italien und Griechenland

die Lateinische Münzunion. Formal

hielt die Union an einem
Doppelwährungssystem fest: In den Mitgliedsstaaten
kam Silber und Gold eine gleichberechtigte

Rolle zu, das Wertverhältnis zwischen
beiden Metallen war mit 15,5:1 gesetzlich
festgelegt.6 Jedoch beschloss die Münzunion

1874 infolge des Silberpreissturzes
die Ausprägung vollwertiger Silbermünzen

zu kontingentieren und 1878

vollständig zu suspendieren. Damit ging sie

faktisch zum Goldstandard über.7

Zwischen der Gold-Schweiz und
dem Silber-Österreich stand Liechtenstein.

Seit 1853 galt das Fürstentum
durch den Zollvertrag mit Österreich als

ein voll integrierter Teil im vorarlbergischen

und mit diesem im gesamtösterreichischen

Wirtschaftsgebiet.8 Als 1863

Liechtenstein und Österreich den
Zollvertrag unter modifizierten Bedingungen
erneuerten, verpflichtete sich der Klein-
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Staat, sich dem österreichischen
Währungssystem anzubinden. Damit war der
österreichische Silbergulden das offizielle
gesetzliche Zahlungsmittel in Liechtenstein.9

Allerdings stand das Fürstentum
in engem wirtschaftlichen Verkehr mit
der Schweiz. Das liechtensteinische
Hauptexportprodukt war Vieh und dessen

primärer Absatzmarkt blieb - trotz
österreichischem Zollvertrag - weiterhin die
Schweiz.10 Infolge des Silberpreissturzes
erschwerte sich aber der wirtschaftliche
Verkehr zum westlichen Nachbarn. Denn
während in Liechtenstein die österreichischen

Silbergulden in ihrem vollwertigen
Nennwert angenommen werden mussten,
wurden sie in der Schweiz nur noch mit
einem Verlust von acht Prozent akzeptiert.11

Die Landespolitik befasste sich
erstmals im Mai 1874 mit dem Währungsproblem.

Landtagspräsident Wilhelm Schlegel

kam gemeinsam mit Landesverweser

Karl Haus von Hausen überein, dass der
Landesverweser dem Landtag in der künftigen

Sitzung ein Gesetz zur Regelung der

Währungsverhältnisse vorlegen sollte.12

Das vom Landesverweser ausgearbeitete
Gesetz sah faktisch die Einführung der

Goldwährung vor.13 Allerdings stiess die

Vorlage bei Fürst Johann II. und seiner
Hofkanzlei auf keine Gegenliebe. Sie sahen

im Münzgesetz einen Verstoss gegen den

österreichisch-liechtensteinischen
Zollvertrag, da sich Liechtenstein mit dem
Gesetz vom österreichischen Münzsystem
losgelöst hätte.14 Das in Wien residierende
Fürstenhaus wollte unter keinen Umständen

einen zollpolitischen Bruch zwischen
Liechtenstein und Österreich riskieren.
Obwohl der Landesverweser mehrmals
versuchte, Fürst und Hofkanzlei umzu¬

stimmen, blieben letztere bei ihrer
Haltung: Unter dem gegenwärtigen Zollvertrag

sei keine Währungsreform
durchzuführen.15 Jedoch hatte der Zollvertrag von
1863 nur eine Geltungsdauer von zwölf
Jahren. Ab Frühling 1874 debattierte der

liechtensteinische Landtag darüber, unter
welchen Bedingungen der Zollvertrag
verlängert werden sollte.16 Bald schon tauchten

Fordemngen auf, dass im neuen Vertrag

die Bindung an das österreichische

Münzsystem wegfallen müsse.17

Zollvertrag behalten,
Münzsystem ändern

Für die Aushandlung des neuen Zollvertrags

war ein alter Vertrauter des Landesfürsten

zuständig, Graf Clemens von
Westphalen. Jedoch war Westphalen
keinesfalls erpicht darauf, den Forderungen
des Landtags Rechnung zu tragen. Der

Landtag sei eine «constitutionelle
Spiegelfechterei [...] und man muß von Zeit zu
Zeit die Herren Landtagmitglieder an ihre

Nichtigkeit erinnern», teilte Westphalen
im Vertrauen der Hofkanzlei mit.18 Aus

der Sicht des Unterhändlers dürfe
Liechtenstein nicht durch übermässige
Forderungen die Verlängerung des Zollvertrags
torpedieren. Denn für das Fürstentum sei

der Vertrag überlebenswichtig, während
Österreich an dessen Verlängerung kein
besonderes Interesse habe. In der Loslösung

vom österreichischen Münzsystem
sah der Graf unverkennbar ein «Liebäugeln

mit der Schweiz», was der österreichischen

Regierung sauer aufstossen könnte.19

Umgekehrt forderte eine Mehrheit
der Landtagsabgeordneten immer energischer

eine Währungsreform. Sie waren be-
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reit, den zollpolitischen Bruch mit Österreich

in Kauf zu nehmen, nur um endlich
in Liechtenstein die Goldwährung
einführen zu können.20 Zwischen den beiden
Polen musste Landesverweser Karl Hans

von Hausen einen Balanceakt absolvieren.

Der Landesverweser wollte den
Zollvertrag erneuern, aber unter Bedingungen,

die Liechtenstein eine Währungsreform

ermöglichen sollten. Letztlich war
der Landesverweser in seinen Bemühungen

erfolgreich: Nach mehreren Verzögerungen

konnten im Dezember 1876 die

Bevollmächtigten den neuen Zollvertrag
zwischen Liechtenstein und Österreich
unterschrieben werden. Dem Fürstentum
wurde im neuen Vertrag die Freiheit in
seinen Währungsangelegenheiten garantiert,

das Land war nicht mehr an das

österreichische Münzsystem gebunden.21

«Der Kapitalist gewinnt,
der Schuldner verliert»

Es zeichnete sich aber während den

Zollvertragsverhandlungen ab, dass nicht alle

Landtagsabgeordneten die Einführung
der Goldwährung befürworteten. Vier des

insgesamt fünfzehn Abgeordnete zählenden

Landtags stellten sich dagegen.22
Weshalb? Aus Sicht der Landtagsmehrheit
hatte es mit dem Wohnort der Abgeordneten

zu tun: Alle vier stammten aus dem

Liechtensteiner Unterland, welches
traditionell im engeren Austausch mit Vorarlberg

- besonders dem Markt in Feldkirch

- stand. Mit der Währungsreform sahen

die Unterländer ihren Absatz auf den

Vorarlberger Märkten bedroht.23 Dieser
regionalen Erklärung pflichteten die vier
Abgeordneten selbst bei. Jedoch führten sie

auch ein «klassenkämpferisches» Argument

in die Debatte ein: Von der Münzreform

würden in erster Linie die
vermögenden Schichten des Landes profitieren,
während die breite Masse der verschuldeten

Kleinbauern mit höheren Zinsen rechnen

müsse.24 «Der Kapitalist gewinnt, der
Schuldner verliert», war die Parole der

Münzreformgegner.25 Und tatsächlich waren

die Währungsreformbefürworter im
Landtag nicht nur allesamt Oberländer,
sondern zum Teil auch Vertreter der dünnen,

bürgerlichen Schicht im ländlichen
Liechtenstein des 19. Jahrhunderts.26

Die Landtagsmehrheit nahm keine
Rücksicht auf die Bedenken der vier
Unterländer Abgeordneten. Im Dezember

1876 behandelte der Landtag die
Gesetzesvorlage, wonach ab dem 1. Januar 1877

alle Zahlungen im Goldwert zu tätigen
seien sowie künftig auch alle zuvor in
Silber aufgenommenen Verbindlichkeiten
in Gold abgezahlt werden müssten.27

Trotz Widerstand der Unterländer
Abgeordneten und Protestschreiben der Unterländer

Gemeindevertreter28 nahm die

Landtagsmehrheit das Gesetz am 23.
Dezember 1876 an.29

Grossdemonstration,
Anschlussdrohungen und
Neuwahlen

Aber das Unterland kam nicht zur Ruhe,
die Wut über das Münzgesetz steigerte
sich noch. Die Befürworter wurden als

«Goldmänner» beschimpft, während die

Gegner begannen, sich als «Österreicher»

zu bezeichnen. Als Protestaktion entfernten

Anfang Januar einige Unterländer in
einer Nacht-und-Nebel-Aktion einen ös-
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terreichisch-liechtensteinischen Grenzpfahl

und setzten ihn stattdessen bei der
alten Grenze zwischen Ober- und Unterland

ein.30 Dies war der Vorläufer zu
einem Ereignis, das als «friedliche Revolution»

in die damalige Presse eingehen
sollte. Am 13. Januar 1877 versammelte
sich der Landtag zu seiner Schlusssitzung.
Jedoch machte im Vorfeld der Sitzung eine

Meldung die Runde, dass die ganze
Unterländer Bevölkerung am frühen Morgen
zusammengetrommelt worden sei. Unter
Führung des Landtagsabgeordneten Martin

Josef Öhri zog eine Demonstration
von 600 Unterländern nach Vaduz und
nahm Stellung vor dem Landtagsgebäude.
Die Demonstranten forderten vom
Landesverweser die Auflösung des Landtags
sowie die Sistierung des Münzgesetzes.
Andernfalls drohten sie, dass sich das

Unterland Österreich anschliessen werde.31

Von der Aktion überrumpelt, gab der
Landesverweser dem Druck der Unterländer
nach und empfahl dem Fürsten, ihren
Forderungen nachzukommen. Am 18.

Januar setzte der Fürst das Münzgesetz ausser

Kraft und löste den Landtag auf.32 Die
Neuwahlen wurden auf Ende April angesetzt.

In den Monaten nach der
Landtagsauflösung erlebte Liechtenstein einen
Wahlkampf, der mit noch nie dagewesener

Erbitterung geführt wurde. Zunächst
wurde in der Presse wieder über das Für

und Wider des Münzgesetzes debattiert.
Aber bald wurden nur noch Polemiken
zwischen dem Ober- und dem Unterland
ausgetauscht. In den Augen der jeweils
anderen Partei standen sich Unterländer Un¬

ruhestifter oder verkappte Kommunisten
den Oberländer Wucherern gegenüber.33

Aus den Münzwirren
werden die Wahlwirren

Die aufgeheizte Stimmung liess für die
Neuwahlen im April 1877 nichts Gutes

ahnen. Ein Beobachter meinte im Vorfeld,
dass am Wahltag wohl «die Fäuste in Aktivität

geraten» würden.34 Gemäss dem
geltenden indirekten Wahlsystem wählten
zunächst in jeder Liechtensteiner
Gemeinde die Bürger zwei Wahlmänner pro
hundert Einwohner. Die nachfolgende
Versammlung der Wahlmänner wählte
zwölf der 15 Landtagsabgeordneten, die
anderen drei wurden vom Fürsten
ernannt. So bildete das ganze Land einen
Wahlkreis.35 Die Gemeinden des Oberlandes

konnten für die Wahlen am 30. April
1877 insgesamt hundert Wahlmänner
entsenden, die Unterländer sechzig.36

Aber als sich die Wahlmänner auf Schloss

Vaduz versammelten, kam es beim ersten

Wahlgang zum Eklat: Die Oberländer
Wahlmänner hatten im Vorfeld
abgemacht, nur Vertretern ihres Landesteils
die Stimme zu geben. Im ersten Wahlgang
wurden auf Anhieb sieben Oberländer
Abgeordnete und kein einziger Unterländer
in den Landtag gewählt. Aus Protest ver-
liessen die Unterländer Wahlmänner die

Versammlung. Damit konnten die Wahlen

nicht mehr fortgesetzt werden, weil
gemäss Wahlordnung mindestens zwei

Drittel der Wahlmänner anwesend sein
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mussten.37 Anstatt die Lage zu entschärften,

stürzten die Neuwahlen das Land in
eine noch grössere Staatskrise.

Die Wahlkreisteilung
löst die Krise

Ein Weg aus der Staatskrise konnte nur
nach monatelangen Verhandlungen
gefunden werden. Besonders dank den

Bemühungen von Landesverweser von Hausen

fand sich bis zum Spätsommer 1877

ein Kompromiss zwischen den Ober- und
den Unterländern.38 Die Landtagswahlen
wurden am 18. Oktober 1877 fortgesetzt.
Aber der neugewählte Landtag erhielt
lediglich die Aufgabe, eine neue Wahlordnung

auszuarbeiten, wonach sich
Liechtenstein künftig in zwei Wahlkreise -
Ober- und Unterland - aufteilen sollte.
Dem Wahlkreis Unterland sollten fortan
fünf Volksvertreter zustehen und dem
Wahlkreis Oberland sieben. Nachdem der

Landtag am 31. Januar 1878 die neue

Wahlordnung angenommen hatte, wurde
er erneut aufgelöst. Am 15. Mai 1878 fanden

erstmals Landtagswahlen nach dem

neuen Modus statt.39 Kein Abgeordneter
griff nachfolgend das Münzgesetz wieder
auf. Erst nachdem Österreich 1892 die auf
Gold basierende Kronenwährung einführte,

wurde 1898 auch Liechtenstein offiziell

ein Goldwährungsland.40
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